
Wesentliche Punkte zum Thema „Geldwerte Vorteile“ im neuen Heilmittelgesetz 

 

HMG Art. 55 Integrität 

1 Personen, die verschreibungspflichtige Arzneimittel verschreiben, abgeben, anwenden oder zu 

diesem Zweck einkaufen, und Organisationen, die solche Personen beschäftigen, dürfen weder für 

sich noch zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordern, sich versprechen lassen 

oder annehmen. Desgleichen ist es verboten, einer solchen Person oder Organisation zu deren 

Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anzubieten, zu versprechen 

oder zu gewähren. 

2 Keine nicht gebührenden Vorteile sind: 

a. Vorteile von bescheidenem Wert, die für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang 

sind; 

b. Unterstützungsbeiträge für Forschung, Weiter- und Fortbildung, sofern bestimmte Kriterien erfüllt 
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c. Abgeltungen für gleichwertige Gegenleistungen, insbesondere für solche bei Bestellungen und 

Lieferungen von Heilmitteln; 

d. beim Heilmitteleinkauf gewährte Preisrabatte oder Rückvergütungen, sofern sie keinen Einfluss 

auf die Wahl der Behandlung haben. 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann die Anwendbarkeit der Absätze 1 und 2 auf weitere 

Heilmittelkategorien ausweiten. 
 
HMG Art. 56 Transparenzpflicht 

1 Sämtliche beim Heilmitteleinkauf gewährten Preisrabatte und Rückvergütungen sind in den 

Belegen und Rechnungen sowie in den Geschäftsbüchern der verkaufenden wie der einkaufenden 

Personen und Organisationen auszuweisen und den zuständigen Behörden auf Verlangen 

offenzulegen. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

3 Er kann bei Heilmitteln mit geringem Risikopotenzial Ausnahmen von der Pflicht nach Absatz 1 

vorsehen. 

 

KVG Art. 56 Wirtschaftlichkeit der Leistungen 

3 Der Leistungserbringer muss dem Schuldner der Vergütung die direkten oder indirekten 

Vergünstigungen weitergeben, die ihm: a. ein anderer in seinem Auftrag tätiger Leistungserbringer 

gewährt; b. Personen oder Einrichtungen gewähren, welche Arzneimittel oder der Untersuchung oder 

Behandlung dienende Mittel oder Gegenstände liefern. 

3bis Versicherer und Leistungserbringer können vereinbaren, dass Vergünstigungen gemäss Absatz 

3 Buchstabe b nicht vollumfänglich weitergegeben werden müssen. Diese Vereinbarung ist den 

zuständigen Behörden auf Verlangen offenzulegen. Sie hat sicherzustellen, dass Vergünstigungen 

mehrheitlich weitergegeben werden und dass nicht weitergegebene Vergünstigungen nachweislich 

zur Verbesserung der Qualität der Behandlung eingesetzt werden. 

 


